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GEA/SP/\L7"£ 7
Unter dieser Rubrik erscheinen kurze Berichte,
Ankündigungen, Nachrichten und Kommenta-
re zu den Themen Gentechnologie, Biotechno-
logie und zu den neuen Reproduktionstechni-
ken, -sowie Mitteilungen des Gentechnologie-

Wie in den USA so wird gentechnologische
Forschung auch in der Bundesrepublik Staat-
licherseits seit Jahren durch Förderungsricht-
linien begleitet. Wie ihr amerikanisches Vor-
bild so stellen auch die deutschen, vom Bun-
deskabinett jeweils auf Vorschlag des BMFT
beschlossenen „Richtlinien zum Schutz vor
Gefahren durch in-vitro neukombinierte
Nukleinsäuren" weder ein Gesetz noch ein
Ersatz-Gesetz dar. Anders als ein Gesetz bin-
den sie niemanden außer denen, die gefördert
werden wollen.
Die Bindung bezieht sich nur auf das jeweils
geförderte Einzelprojekt und kann jederzeit
aufgekündigt werden, falls es dem Förderungs-
empfänger opportun erscheint und er ein
Rückzahlungsverlangen nicht scheut. Wie
schnell das gehen kann, ist in den USA von
Genentech und in der Bundesrepublik von der
MPG schon unter Beweis gestellt worden.
Während Genentech sich nicht an eine vorge-
schriebene Begrenzung auf Zehnliter-Volumi-
na als Produktionseinheit, die wirtschaftlich
nicht verwertbar ist, hielt, sagte sich die MPG
von der Selbstverpflichtung auf die (von ihr
miterarbeiteten) Richtlinien in zumindest ei-
nem Punkt sogleich wieder los. Begleitende
Kontrollen der Beachtung der Richtlinien fin-
den ohnehin nicht statt.
Dies alles festzuhalten ist wichtig, weil Bun-
desregierung sowohl wie andere Beteiligte in
der Öffentlichkeit gern einen gegenteiügen
Eindruck erwecken, um in Anschluß daran
(wirklich) allgemeinverbindliche Regelungen
für unnötig erklären zu können. Ebenso ty-
pisch wie rechtlich falsch ist daher etwa eine

Behauptung wie die, daß es „im Berefcb der
t/w'versftäfen und der ForscÄungst«stitu fe
m'cbf eine /reiwiiiige SWèst&onrroile, sondern

Verordnungen des Bundesministers /iir
Forschung und 7"ec/mofc>g(e" gebe, und daß

„wir aiie uns an diese Verordnungen haifen"
müßten (Starlinger, Mai 1985). Nicht minder
falsch ist es, auf die Frage nach einer Melde-
Verpflichtung für ,,/edes gentechnische, èio-
technische Vorhaben in der Bundesrepu-
b/fk" zu antworten: „Fs wird gemeldet, und es

wird beurteilt", und es kann „nicht zu arbei-
ten begonnen werden, bevor wir uns nicht
klar geworden sind, was man dar/" (Riesen-
huber, Mai 1985). Melde-wie Erlaubnispflicht
könnte nur ein Gesetz vorschreiben. Tatsäch-
lieh aber sind drei (schlechte) Entwürfe dafür
nacheinander in der Versenkung verschwun-
den, und aus begrenzter Sicht bestand auch

gar kein Anlaß, sie zu ersetzen. Nur eine ver-
waltungsinterne Regelung wie die Richtlinien
vermag den Geldhahn zu öffnen, gleichzeitig
aber jede behindernde Einflußnahme durch
das Parlament und/oder die Öffentlichkeit
wirksam auszuschließen. Hierzu paßt die Tat-
sache, daß die derzeit geltende Fassung der

Komitees (siehe Aufruf, WW Nr. 22). Beiträge
sind willkommen; bitte an die Redaktion der
Wechselwirkung, Stichwort Gentechnologie,
z. Hd. Paula Bradish schicken.

Richtlinien nicht einmal mehr allgemein-
zugänglich veröffentlicht wurde.

Seit geraumer Zeit liegt dem BMFT ein Ent-
wurf vor, der die Änderung der Richtünien
vorsieht. Vor allem anderen geht es darum,
Freisetzungen manipulierter Mikroorganismen
zum Gegenstand der Förderung zu machen,
d.h. mit der Gentechnik den Schritt aus dem
Labor in die Umwelt zu wagen. Der Entwurf
spricht von „kontra/berten TT-e/sefzungen
was entweder eine Vermengung zweier ein-
ander entgegengesetzer Begriffe darstellt
oder aber suggerieren soll, daß es ein ab-
schließbares Ökosystem gebe. Vorgesehen
sind jedenfalls „t/ntersuebunge«" zur Um-
Weltverträglichkeit „im geschlossenen öko/o-
gischen System", anhand deren das Bundes-
gesundheitsamt über die Zulassung derartiger
Experimente entscheiden soll.

Hintergrund des Vorhabens ist die Absicht,
mit einer vermeintlich unaufhaltsamen Ent-
Wicklung in den USA Schritt zu halten, wo
ein ähnliches behördhehes Zulassungsverfah-
ren auf dem Papier bereits existiert. Erste
entsprechende Anträge sind dort inzwischen
gestellt worden. Von der Universität Berkley
(Lindow) z.B. war geplant, genetisch manipu-
lierte Bakterien zu Frostschutzzwecken über
Kartoffelanpflanzungen zu versprühen. Ähn-
liehe Projekte verfolgten Advanced Genetic
Sciences und Cetus Madison. An der Universi-
tät Stanford war ein Experiment mit gentech-
nisch manipulierten Maispflanzen vorgesehen,
und die Monsanto Corporation kündigte ein
weiteres in Missouri an. Hier sollte Maisaus-
saat eine manipulierte Art des Bakteriums
Pseudomonas fluorescans beigegeben werden,
die das Gen für das Bacillus thuringiensis-
Toxin hervorbringt und damit einen wirksa-
men Schutz gegen schädigende Insektenlarven
herstellt. Eine einstweilige Verfügung, die Um-
weltschützer gegen die Zulassung des Lindow-
Experiments erwirkt hatten, wurde in der
nächsten Instanz formal zwar nicht bestätigt.
Die mit dieser Entscheidung verbundene mas-
sive Kritik des Gerichts an der offenbarten
Sorglosigkeit der Behörde ließ die Planungen
aber dennoch ins Stocken geraten. Die Firma
Monsanto freilich zeigte sich davon ziemlich
unbeeindruckt. Sie machte klar, daß sie auf
eine Zulassung ihres Experiments durch die
(Gesundheits-) Behörde nicht warten wolle,
und kündigte damit ihre Selbstbindung an das
amerikanische Pendant der Richtlinien auf.
Initiator des Entwurfs, der eine Anpassung
der deutschen Richtlinien an diese Entwick-
lung vorsieht, ist eine Gruppe von Personen,
die sich im Auftrag der Bundesregierung um
die Gentechnologie kümmern und sich wenig
akribisch als „Zentrale Kommission für die
biologische Sicherheit (ZKBS)" bezeichnen.

Widerstand dagegen signaüsiert ein Brief an
den Minister, den der Berliner Rechtsanwalt
Siegbert Setsevits im Auftrag einer Gruppe
von Naturwissenschaftlern geschrieben hat.
Darin wird bestritten, daß es verläßliche Me-
thoden gebe, „dfe /ür ein komplexes Öko-
system eine ausreichende Risffcoabscbützung
oder gar die Beherrschung einmal /retgesefzfer
Mikroorganismen ermöglichen". Die „Frei-
Setzung au/ C/mwe/fbebauptung konzipierter
neuer Mikroorganismen - dem Wort/auf nach
nichf nur von Bakterien, sondern sogar von
Liren - muß", heißt es weiter, „unweigerlich
in irgendeiner Weise zu Kollisionen mit den
Frhaltungs-Grundsätzen der TVafurschutzgeset-
ze, des F/7anzenschutzgesetzes und des Was-

serhaushaltsgesefzes /Öhren - um nur einige
der in Betracht kommenden TVormen anzu/öh-
ren. Die geplante Fassung derKammer 2 S (Fest-
legung von Bicherheitssfu/en) ermutzgf For-
scher dazu, Wirkungen herheizu/öhren, deren
T/erbeffübrung unter anderem in den $$ 2-2

B/lanzenschutzgesetz sowie 224, 226 und 220
Abs. 2 StGB unter Bfra/e gestellt ist. Die geplan-
te Fassung der Kummer 7 S könnte sogar als

sfra/rechfüch relevante Anstiftung dazu bzw.
als Aufforderung zu Bfra/taten gemäß £ 722
StGB betrachtet werden." Die stillschweigen-
de Fliminierung der 2?isikoheschreihungen
aus den „Frläuferungen" zurlVummer 7 S an-
derf an der Sach- und Recbfs/age nichts. Weil
diese Ttisikobeschreibungen nichf nur weiter-
hin zutrej/en, sondern/ör Lersucbe außerhalb
des Labors erst recht gelten, würde auch wei-
ferhin „billigend in Kau/ genommen, daß
Krankheitserreger entstehen".
Dispens von alledem kann auch nicht, wie vor-
gesehen, die „Zulassungsstelle beim Bundes-
gesundheitsamt" mit einer Frleubnis erteilen.
Das Bundesgesundheitsamf besitzt weder die
de/ör er/orderliche um/assende rechtliche Zu-
sfü'ndtgkeif, noch besitzt es die Möglichkeif zur
verantwortlichen Bisikoabschefzung/ür derar-
fige Experimente; im Kähmen seiner gesefzli-
eben Zuständigkeit, d.h. nach dem Bundes-
seuchengesetz, sind Freisetzungen überhaupt
nichf genehmzgungs/ühzg. Den Forschern und
T/ersfellern, die sich au/ die Richtlinien ver-
lassen, wird durch die geplante Fassung also
ein trügerischer Findruck von Rechfssicher-
heit vermittelt. Wir müssen Sie nach alledem
eindringlich bitten, von dem angesprochenen
Lorhaben Abstand zu nehmen."
Der Minister ließ nach knapp zwei Monaten
danken und mitteilen, daß es sich „um einen
nicht /ör die Ö/fentlichkeit bestimmten Fnf-
wur/" handele, der „nicht in allen Funkten
notwendigerweise den Lorstellungen des
BMFT entsprechen" müsse. Eine Auseinan-
dersetzung mit den im einzelnen angesproche-
nen Punkten sei derzeit jedoch nicht möglich.

Anhörungen der Enquête-Kommission

Am 6. Dezember 1985 findet vor der Enquête-
Kommission „Chancen und Risiken der Gen-
technologie" die voraussichtlich letzte Anhö-
rung zum Thema „Sicherheitsprobleme im
Labor und in der Produktion" statt. Teilneh-
mer sollten sich möglichst vorher anmelden
beim wissenschaftlichen Büro der Enquête-
Kommission, Deutscher Bundestag, 5300
Bonn 1. Dort können auch die Unterlagen
(Fragenkataloge, schriftliche Stellungnahmen
der Sachverständigen) zu den bisherigen öf-
fentlichen Anhörungen angefordert werden
(18.9.85: Gentechnologie und Pflanzenzucht;
19.9.85: Genetische Analyse bei Arbeitneh-
mern; 21.10.85: Ökologische Aspekte der
Freisetzung von lebendem Material).

Planspiele?
Zur Freisetzung manipulierter Organismen
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